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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1933

Norm

EO §222 Abs3 b

Rechtssatz

Die Ersatzforderung nach § 222 Abs 3 EO ist nicht als Simultanhypothek, sondern als Einzelhypothek auf den

mehreren, nicht versteigerten Liegenschaften einzuverleiben. Ihre Höhe braucht in der Anmeldung noch nicht

angegeben zu werden.
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